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I. Gültigkeit.

§I.
Gel tun g 8 beg i 11 n.

a) Diese Vorschriften treten iLm 1. Januar 1930 in Kraftl.

§ 2.

Gel tun g sb er eie h.

a) Unter die folgenden Vorschriften fallen aUe Starkstrom-Freileitungen
mit blanken, isolierten oder umhüllten Leitungen einschließlich der Haus~
ansehlußleitungcll. Ausgenommen sind l·'ahr- und Schleiflcitungen sowi~

Leitungen fÜl' Installationen im Frcien, bei doncn die Spannweiten 20 m
nicht überschreiten.

b) Die Absätze in Kleindl'uek sind wedel' Vorschriften noch Regeln,
Bandern lediglich Er k I ä run ge Tl zu den Vorschriften, denen sie an~

gefügt sind.

3<1 S.917, U47, 112

40 S. 387, 727

41 S. 63, 10.'i
41 S. 140, 879
43 8.468

:W S. ':l27, 14 39
--~~._._----~-

37 8.26
37 S.1046, 1U98
37 S. 1304, 1:18::
38 S. 1ti6
38 S.1269
SO S.1087, 1·j(;7

07 S. 825
11 S.450
] 3 S. 1090
21 S. 529, 836
22 S. 700
2:l S. 693, \153
21 S. 1156, 1226;
25 S.105-1
2& S. 1526, 1923;
26 S. 31G, 804
27 S. 376, 707, 1089
27 S.746,.153.1 •
27 S. 10.t2; 28 S: ü9
28 . S~ lU9U, 11 ,i2; 29
S. 4.34, 726, 047, 1135
1821: 30 S.480
32 s. sn, 11641. 12, 32

1. 8.40

1. 1. 35

l. 7.26

1. 7.27
1. 1. 28
1. 5.28
1. 1. :-JO

1. 1. 08
1. 7.11
1. 1. 14
L 7.21
1. 7. 22
L 10.23
1. 10. 25

1. 1.37
7. 1. 37

24. 9.37
3.12. :17
11. 2. 38
1. 12. 38
l. 1. 40

1. 2.41
15.11. 41

1. 8.43

6.40

12. 40
4.41
7. ,13

!l. 11. 3li

12. 36
9. 37

11. 37
1. 38
10.38
]0. 39

31. 10. iH

19.11. 32

28, 6. 26

1. 7. 27
]:1.10.27
23. 4.28
S. 7.2Gdeu Bau vun

die ß-l'orsehrHten VDE 0210 H(l'!.44.

1. Änderung' bdr. §9 2 his 4, Ü bis ]4, 17,
20, 21, 23 bis 2.'), 28 bis :10, 32, 3il, 3!i, 36,
.anhang

2. Änderung bet.r. §§ 4, 6, 8 bis 10, 17, 20,
25, 27, ~-], 32, 35, 36, Anhang

3. Änderung betr. §§ 2, 4, (j his 9, 24, 32,
33, 3G, 36, 38

4. Änderung" hctr. §§ 23, 24 . . . . .
5 . .Änderung hetr. §§ 2, 4, 12, 28, :{li .
6. Änder ung UCtT. §§ 2'1,35 . . • . . .
7. .Ä.nderunl; betr. §§ 2,21,22,24,25,29,32
8. ':''i.Jidcrung bctr. §§ 6, 35, Anhang
9: Änderung betr. §§ 3, 12, 32, 35 (Einfüh

rung lllcrzu ETZ ]t'40, S. 544) . . . .
10. Änd'eruug bd,r. §§ 12, 20, 31, 32, 35, 36,

37, Anhang . . . . . . . . . . . . .
11. Änderung betr. §§ 2,4, J 2,17,31,32,35, ,Hi
12. Änderung lJctr, §§ 4, 7, S, 12, 23, 35, 36

3. Ändel'ung
4-. Änderung"
5 • .Ä.ndernng .

6. Fassung "Vor~r,hl'iftell für
Stu.rksi-l'om-FreildtUllgCll"

Hierzu gehören
Siehe auch
VDE 02114
VDE 02!l5
VDE U2!lG

, ,Typr.n reihe IUr Hoehspan nungs-Iso Iatorell" ,
"Me rkblatt tiber Stah\lei tullgcn flir Starkstr 0 m -l?rcileitungen ",
"M~~rkblat~,über Klemm~llUllU Verbinder für Stahl-, Aluminium- UlHi Stahlaluminium

JeJt.llllg€ll ,
VDE 0297 ,,:Mer]cblatt über das Verlegen von l<'ernmeldeleitllngr.n für zeitlich begrenzte Zwecke

im Bereich von Starkstrom-Freileitungen und von elektrischen BuhlIen" .
1 Angenommen durch die Jahresvcrsarmulnng 1929. - Frühere FflSSl1ngen nnd Änderungen

siehe nachstehcnde tthp.l'skht. '.
Fa sSllng: G'enehmi gt: Gülti g u'b: Bekallntm, ETZ :

1. l~assulig "Vorsc;hriit-€n über die Hcrstdhmg S. 6.03 1. 7.03 03 S.682
und Unterhaltung "VOll Holzgestiingell fiir
elektrische Stnrkstrom:mlagen"

2. Fa~sung "Normalkn Hir Trcileit,ungen".. 5. G.07
Änderung dpr ub 1. 1. 08 gültigen Fassung 30. 5. n

.,3. Fassung "Normen Hir Freileitungen" . .. IG. 6.13
"4. }I'assung "Normen iiir f>tllrkstrom-]"reileit." 1. 6.21

Ändl~rullg der Elb 1. 7. 21 gühigCll Fassung. 29. 5. 22
5. Fassung "Vol·sehriftcn flir StarkstroIll-Freil." 30. 8.23

1. .Ändel"ung 8. 9. 25

2
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e) Für die
einschlägigen
Normen.

Errichtung von Freileitungen gelten
Best.immungen des VDE und die

außerdem die sonstigen
jeweils gültigen DIN·

--: ITauseinführnng,
-: Dllchställ{ler,
_: Dachst1indrr-F.inflihrun~ski:ipfe,

Starkstrom-Frcilcitungen und elektrische Bahnen: Leitungsdriihw und Dr1i.hte
fiir Leitungsseile zu DIR 48201 nud ·.1,8204 (Kupfer,Aluminium, Aldrey, Bronze,
Stahl).
-: Drähte und Seile,

St(1II1-Aluminiumseile, Stahl-Ald.rcyseiJe,
_: Erder, Anschlußmnße für Allsehlußfahne und Zuleitung,_
-: Klemmen und Verbinder, Technisch!; Liefcr1)cllingungen.

Fernmelde~Freileitullgenuud Stark~tro1U-FreileituDgenunter 1 kV: Aukerstab.
'Vorlegeplattcll,

Ankel'klützc.
Drahtseilklemme,

Z. Z. gelten folgende DIN-Normen:

DIN 1028 Gleichschenklige!' L-Stu,hl, gBwalzt (rulldkilntig), Abmessungen, Sf..'l.tiRche Werte
und zulässige Abweichungen,
Bestimmungen fül.· Ausführung von Bauwerken aus Stahlbeton,

Bestimmungen fUr Bctollpl'üfungen bei Au~flihrunF!' von Bauwerken :"i1B Beton
und Stahlbeton,
Berechnungsgrundlagen für Stabl im Hochbau,

Holzbh.u\Verke: Bcrcdmung uud Aus1iihl"ullg,
JAl,staullahmcll für Baut?!l, Vl~rkehrsll1stcll,WindclJ'nck.
Festigkeitsversuche an met(1l1ischell Werkst,offen, Begriffe.
Vorschriften fli.L' gesc1nveißte Stahlbochhantcll,

Widerst(1ndsfi~bigkeitvon Baustoffen und Bautcilcll gcgeJl Feuer und Wänne,
Starkstrom-Freileitullgen: Stützcuisolatoren Reihe 'VRD yerstärkt. Nenllf;pan~

nungen 0,5 bis ;15 kV,
Kappellisolatoren K,

-: Vollkernisolatoren VK,

-: Langstabisolatol"en L,
Nebcl-KappenisoJutoren NK,
TsolatorstützeJl, grrndr, ftir Stiitv.enisolatorell vrrn llaeh DIR 48004,
Isolatol"stiltzen, gebogen. für StLitzellisoJatorcn VIID ll1tt;h DIN 48004,
Starkstrom-Freileitungen, 1'1enn::lpUllnullg unter 1 kV: Isolatorst.iitzen gerade,
Isol,ttorstUtzen. gebogrn, fltr Stlltzenisolat.oren,

Starkstro m-Frei lei tungen : Klöppel. Doppelklüppd. KJ üppelpfannen,"\ nschlnßma ße,
-: KappeIl für Kappen- und Nebel-Kuppenisolatoren,
-: Kappcn für -\'ollkern- und Langstahisolatoren,

Starkstrom-Freileitungcn. Kennspanllung nuter 1 kV: Stützenisolat,üren.
Slützel)h;ola~orel\mit 3 RiIleu,

-: Zugisolatol'en, Ein~Ka,ppen-Forlll,

-: Schtike1isoJ~toreIl mit BUgcl,
- und Nachrichtentechnik: Isolier-Eier,

DIR 1045
DI1'1 1048

DIR 48328
DIN ,183,15

DIR 48007
DIR 4ROü9

DIR 48012
DIN 48015
DIN 480·1,1

DIR 48045
DIK 4R051J

DIN 48051

DIN 48060·
DIN 48061
DIN 480G2
DIN ,1811:iO

DIR 48151
DIN 4-8152.
DIN 48154
DIR 1815(;

DIN 48160
DIN 48170
DIN 48171

DIN 48200

~
%~DIN 48201

DIN 4820·1

DIR 48210

DIN 48216
DIN" 4R:J:!.4

DlN 1050
DIN 105:'>

e~DIN 1055 m.·1
f.s..-Jf DIN 1602

I!IF 4100
DIN 4102
DIN 48004

H. Begriffserklärungen.
§ 3.

a) Fr eil e i tun g im Sinne dieser Vorschriften ist die Gesamtheit der
zu einem Zug vereinigten oberirdischen Starkstromleitungen mit allen Ein.,
richtungen zur Führung der Leitungen, also den Stützpunkten - wie Maste'
und deren Fundierung, Dachständer, Konsole u. dgl. -, den Leitungsträ
gern, Isolatoren, L,eitungen und Erdungen.

3
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L) Lei tun g 0 11 im' Sinne dieser Vorsc1)1'iftcn sind die an den Stütz
punkton der lfreileitung befestigten Drähte oder Seile, einerlei, ob sie unter
Spannung stehen oder nicht.

e) Ne 11 TI S pan n 11 n gUn ist die Spannung, für die die Freileitung be~

messen, gebaut und benannt ist (siehe VDE 0176 "Spannungsnormen für
Starkstromanlagen über 100 V").

d) Pr ü f fes ti g k ei t der Drähte im Sinne dieser Vorschriften ist die
auf den Anfangsquel'sehnitt bezogene Zugspannung, die eindrähtige Leia
tungen oder zn Seilen verwendete Drähte beim Zugversuch I min lang aUSa

halten müssen, ehe sie zerreißen (siehe die einschlägigen DIN~Normen*). _. '.-'"
. .)

e) P r ü f las t eines Drahtes im Sinne dieser Vorschriften ist das Produkt .'
aus Nennquerschnitt und Prüffestigkeit.

f) N e n nl ot s t einer Leitung im Sinne dieser Vorschriften ist bei eina
drähtigell Leitungcn die unter e) genannte .Prüflast, bei Seilen die Summe
der Prüflasten der Einzeldrähte.

g) D a TI erz u g f e 8 t i g k e i t der Leitungen im Sinne dieser Yora

schTiften ist die größte statische Zugspannung, die eindl'ähtige Leitungen
oder zu Seilcn verwendete Drähte ein Jahr lang aushalten müssen, ehe sie
zerrcißen.

gl) Da u er 1 ast einer Leitung im Sinne diesel' Vorschriften ist das
Produkt aus Istquerscl1nitt und Dauerzugfestigkcit.

h) II ö c h s t Z TI g's pan nun g im Sinne diesel' Vorschriften ist die
Zugspannung im tiefsten Punkt der l,eitungen, die nach dem hei der Ver
legung gewählten Durchhang wedel' bei - 5° mit der der Berechnung zu~

grunde gelegten Zusatzlast .noch bei - 20D ohne Zusatzlast überschritten
wird.

i) H ö c h s t zug einer Leitung im Sinne diesel' Vorschrüten ist das
Produkt aus Istquerschnitt und Höchstzugspannung.

k) Dur eh ha TI g der l.citung ist der Abstand d€l' Mitte der Verbiua
dungslinie ihrer heiden Aufhängepunkte von dem senkrecht darunterliegen-
den Punkt der Leitung.. Cg)

1) Ist q u e l' S c h TI i t t einer Leitung ist ihr tatsächlicher Querschnitt.,
Ne 11 n q u er s eh ni t t ist der zur normmäßigen Bezeichnung der

Leitung .dienende abgerundete Istquerschnitt.

m) S pan 11 w ei t e ist die wa.agereeht gemessene Entfernung zweier
benachbarter Stützpunkte.. .

n) A b s pan na b 8 C h ni t t ist der zwischen zwei Festpunkten lie..
gendü Teil der Freileitung.

0) Z 0 P f s t ä r k e eines Holzmastes ist der mittlere Durchmesser am

Z f cl • 1 Umfang ·btop, er SIC 1 aus ergl .
"Ir

0210
3 J

<lO Vgl. DIR 1602.

'7 7
: W. &8 ffEHi -.;pp.; :Pl
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BI. Wreileitungen für Nennspannungen von 1 kV und darüber".

A. Leitungen.

§ 4.

S eh u t z ge gen B er ü h l' U n g. Ab s t ä TI cl e von Ge b ä u cl e n.

a) Die Leitungen .'3ind so anzub!ingen, daß sie ohne besondere Hilfs.
mittel wedel' vom Erdboden noch von Dächern, Ausbauten, Fenstern und
anderen VOll Menschen regelmäßig betretenen Stätten aus zugänglich sind.

b) Die Leitungen müssen bei größtem Durchhang nach § S b) und c)
_ mit ihrem tiefsten Punkt mindestens 6 m vom Erdboden entfernt sein, ge.G ri~ge Unebenheiten des Geläl~~es kÖ~lllen hierbei unbel'üeksich,tigt bleiben.

DIeser Absta"nd muß auch hOl 1m 'VInd ausgeschwungenen LeItungen ,vorM
.handen sein, wenn das Gelände dem Verkehr oder dem Sport zugänglich ist.
Leitungen, die an einem Steilhang entlang geführt werden, der weder dem
Verkehr noch dem Sport zugänglich ist, dürfen sich bei beliebiger Wind
belastung bis 125 kgf1l12 dem Steilhang auf nicht weniger als 3 m nähern.

Bei Überkreuzung von \Vegen, die mit Gespannen oder maschinell ge~
zogenen Fuhrwerken befahren werden können, müssen die Leitungen bei
größtem Durchhang nach § 8 b) und c) mindestens 7 m von der Fahrbahn
entfernt sein.

Ist die Freileitung nach § 7 d) für eine größere als die normale Zusatzlast
berechnet, so muß auch in diesem Falle der Mindestabstand deI' Leitungen
von der Fahrbahn bei größtem Durchhang 7 ll1 betragen. Bei Tragketten ist
hierbei senkrechte Stellung der Ketten vorausgesetzt.

"über die Abstände bei Bahn~, Post~ und 'iVasserstraßen.Kreuzungen
siehe § 35 a).

e) Die Führung von Leitungen über Gebäude ist im eigentlichen Stadt~

gebiet tunlichst zu vermeiden; dieses gilt besonders für Industrieb.!;tuten, in
denen feuergefährliche Stoffe verarbeitet oder gelagert werden. Uber Ge
bäude mit einer Daohdeckung, die nicht mindestens feuerhemmend ent.
sprechend DIN 4102 ist, dürfen Leitungen nur hinweggeführt werden, wenn
der Abstand vom Dachfirst bis zur untersten Leitung mindestens 12 m
beträgt.

Die Überquerung von bebautem Gelände ist sonst unter Anwendung der

•

"ri}, in .? 32 a) angegcbenen Maßnahmen gestattet, wenn folgende Forderungcn
~y erful1t werden:,

0.) Der senkrechte Abstand zwischen den nicht· ausgeschwungenen
Leitungen und darunterliegenden Gohäudeteilen (Dachfirst, Oberkante
der Schornsteine u. dgl.) muß mindestens 3 III betragen, und zwar bei
Leitungen mit Kettenisolatoren bei größtem Durchhang auch dann,
wenn die unterste Leitung in einem benachbarten Feld gerissen ist oder
wenn bei normaler Eisbelastung der Eisbehang in beiden Nachbal'feldern
a,bgefallel1, im Kreuzungsfeld dagegen noch vorhanden ist.

ß) Bei der Führung seitlich von Gehäuden oder Gebäudeteilen dürfen
sich Leitungen, die sich leicht ausßchalten lassen, im ungünstigsten Falle
und in unbeschädigtem Zustande festen Gebäudeteilen nicht auf weniger
als 3 m nähern können. Alle übrigen Leitungen dürfen sich inl ungünstig.
sten Falle und im unbeschädigten Zustande festen Gebäudeteilen nicht
auf weniger als 5 III nähern können.

l:; :C'Ul' NennspanDungen unter 1 kV sinhe <tnch § 36.
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In heiden Fällen ist das Ausschwingen der Leitungen zn berück
sichtigen.

Die unter a) und ß) angegebenen Abstände sind zu vergrößern, wenn
dieses nach den örtlichen Verhältnissen. besonders mit Rücksicht auf die
unbehinderte Durchführung von Feuerl6scharbeiten, not',,vendig erscheint.
~Bei Bauwerken, die zur gleichen Bet~'iebsanlagewie die in Betracht kommen
den Leitungen gehören, sind auch kleinere a.1s die li,nter a) und ß} angegebenen
Abstände zulässig.

d) Der A1Jstand der Leitungen von Bäumen muß SQ groß sein, da.ß für
Personen bei der Besorgung der Bäume keine Gefahr der zufälligen Be-
rührung der Leitungen besteht. .'

Tm (\llg~1UejJlen ist dieser VOl'~chrift gClliigt, weUll der Ab"tand mlm]cstells 2;5 m beträgt.•,)}

e) Bei Nennspannungen VOll mehr a.ls 110 kV sind die unter h), c) und

cl) angegebenen Abstände um den 'Vert UnI;110. in l\fCtCl'll gemessen, zu

vergrößern. Hiorin ist U n die Nennspannung in Kilovolt.

f) Drahtzäulle und metallene Gitter dürfen nicht mit Ma.sten und an_
deron lJ~l'ägern von Leitungen in Berührung gebracht werden.

g) Die Maste müssen durch einen roten Blitzpfeil* gekennzeichnet sein.

h) Die Leitungen müssen von geeigneten Punkten aU3 während des Re a

tl'iebes spaunungslos gem~Lcht werden können.

i) Treffen mehrere Leitungen so an einer Station zusammen, daß Ver-,
wechslungcn möglich sind, so sind die Leitungen auch an der Außenwand
der Station zu kennzeichnen.

Ir) 'Venn mehrere Stromkreise auf gemeüisa,mclll Gestänge liegen, so
sind diese verschiedenen Stromkreise durch vom Erdboden und von jedem
Querträger aus deutlich erkennbare Ullterscheidunw,merkmale (Zahlen,
Zeichen, Farhen oder dgJ.) zu kennzcichnen.

§ 5.

Lei tun g s w e l' k s t 0 f f e.

a) Für die I-,eitungen sind blanke Drähte oder' Seile aus "Ncrkstoffcn zu
verwenden, für die der \Vert der Dauerzugfestigkeit dUl'ch eine behördlich~

allorImnntlc Versuchsstelle bestätigt ist. Zähigkeit sowie Beständigkeit gegen~\i~.'
chemische und elektrolytische Einflüsse sind, besonders hei neuartigen
Leitungswerkstoffen, zu berücksichtigen.

§ 6.

Beschaffenheit der Leitungsdrähte und
Lei t U 11 g S sei 1 e. 1\1 i 11 des t q 11 e r 8 c h 11 i t t e.

a) Soweit eindl'ähtige Leitungen oder Leitungsseile genormt sind, sind
die jeweils gültigen DIN·Normen** maßgebend.

b) Eindrähtige Leitungen und alle zu 'Seilen verwendeten Drähte müssen
beim Zugversuch mit a usgepl'ägtem Fließkegel zerreißen. Drähte•. die für
Seile verwendet werden, sind nach dem Verseilen zu prÜfeIl.

~, Vgl. IHN 40006 und VDE 0105jXII. 40, Anhang H, Abb.1.
"" Vg!. DI~ 48200, 48201, 4820.J.
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c) Eindrähtige Leitungen aus Stahl und Aluminium nehst seinen Le
gierungen sind nicht zulässig (Ausnahme für Fernmeldeleitungen siehe § 11).
Eindrähtige Kupfer- und Bronzeleitungen sind nur bis zu einem Höchst.
querschnitt von 16 mm2 zulässig.

cl) Der zugelassene l\findestqußl'schnitt beträgt
für Kupfer und Bronze . . . . . . 10 lll1U2,.

für Stahl . . . . . . . . . . . . . 16 ,.
für Aluminium und seine Legierungen 25 "
für Stahlaluminium nach den jeweils gültigen DIN·Nol'men* 16"

A . Bei Leit.ungen aus an~leren \Verkstoffen m:?-ß der Querschnitt 60 groß
'''$J:i}} 8e111, d[Lß ehe Nennlast mmdestens 380 kg betragt.

Eindrähtige Leitungen sind nur bis 80 m Spannweite zulässig (Ausnahme
für Fel'nmeldeleitungen siehe § 11).

e) Leitungen auS Stahl müssen gegen Rost geschützt sein. Als Ver·
iinkung darf nur Feuerverzinkung verwendet wel'del1. Das. für die Bädcr
verwendete Zink darf nur reincs Hüttenzink sein.

über die an die Verzinkung zn stellenden AnfordenlTIgen si(>hp den Anhang "Anleitung für die
Prüfung der VeuinlnlllgsgLite bei der Abnahme verzinkter Stalll{lrühte und verzinkten Stllhl- und
msenzellges fUr t..::tal"kst.rom-l<'reileitungen".

{) Schweißungen sind in cindl'ähtigen Stahlseelell VOll Stahlalnminium
seilen nicht zulässig, in mehrdl'ähtigen Stahlseelen nnr vor der Verzinkung
der Einzeldrähte.

§ 7.

Z u 1 ä s s i g e Zug s p a 11 TI U n gen.

35 % der Dauerzugfestigkeit

"

"

"

,.

.'35
30

12 kg/mm2

19
S

12
11

15
2 '. ~

§ 5 und
Gcsa,mt-

a) In Gegenden, in denen im allgemeinen keine größere als die normale
Znsatzlast [siehe § 8 b)] zu erwarten ist, sind tolgende Höchstzugspannungcn
zulässig bei

eindrähtigen Kupfel'1eitungen
K upferseilell. .
Alnminiumseilen . .
Aldrey·Seilen ...

~~ Stahlaluminiumseilen } die den Bedingungen nach
§ 6 a) entspreehen, auf den

Stahlaldreyseilen querschnitt bezogen
Seilen aus Bronze Bz I
Seilen aus Bronze Bz 11 .
Seilen aus Bronze Bz III
eindrähtigen I-,citungen

ans anderen 'Vcl'kstoffen . . . . .
Seilen aus anderen Vferkstoffen sowie bei

nicht genormten StahlaluminiuInscilen 50 Cj~ " "

b) Bei normalen Spannweiten kann die Zugspa,nnung im ticfsten Punkt
gleich der Höchstzugspaunung nach a) gesctzt werden.

,

r
!

•; Vg1. DJ:-\ ·JS204.

7
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Da die Sicherheit der Leitungen bei auftretenden Zusatzlasten mit wach.
-B~ndcr Spannweite abnimmt, ist der Nachweis zu erbringen, daß bei Lei.. 
tungsseilell die 2-fache nonaale Zusatzlast den Werkstoff an den Aufhänge
punkten höchstens bis zur Dauerzugfestigkeit beansprucht.

!c) Die vorstehenden Anforderungen gelten für Ldtungsseile im allgemei
nen als erfüllt, ein besonderer Nachweis erübrigt sich also, wenn bei den
unter a) festgelegten Höchstzugspannungen die in der nachstehenden Tafel I
angegebenen Grenzapannweiten nicht überschritten werden.

Die Grenzspannweiten in Tafel I sind für gleich hohe Aufhängepunkte
berechnet. Bei großen Höhenunterschieden der Aufhängepunkte und sehr
großen Spa.nnweiten ist nachzuprüfen, ob die Anforderungen nach b) er· - _
füllt sind. In

Die zulässigen Spannweiten für eindrähtige Leitungen sind in §§ 6 und 
II festgelegt.

. Die D1\chstehenden Gl·enzspunnwiJiten sind nach der Gleichung der Keitenlinie berechnet.

Tafel 1.

__ ,_ ----'-__I .,,-'.-11---".<J_ 5 1 s I 7 8 .1 9 I 10 ! 11 1 12 I 13

cl) In Gegenden, in denen nachweislich größere Zusatzlasten als die nol'~

male [siehe § 8 b)] l'cgelmäßig aufzutreten pflegen, sind Höchstzugspa,nnung
und Spannweite so zu wählen, daß

bei eindrähtigen Leitungen das 4~fache,

bei Seilen das 2.fache
der größeren Zusatzlast deu Werl<.toff höchstens bis zur Dauerzugfestigkeit
beansprucht,

Die Höchstzugspannung darf bei der regelmäßig zu Cl'wartenden größeren
Zusatzlast nicht größer sein als unter a.).

Aus wirtschaftlichen Grilnuen kann auch die Verwendung eines Werkstoffes höherer Festigkeit.
zWl;c}[miißig sein.

8

..
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§ 8.

Dur c h h a.. n g.

a) Der Durchhang der Leitungen ist so zu bemessen, daß die 11<\,011 § 7 7,U

lässige Hduhstzugspannung weder bei - 5° mit der der Berechnung zugrundB
gelegten Zusatzlast noch bei - 201) ohne Zusatzlast überschritten wird ..

b) Bei der Berechnung des Durchhanges kommt znm Gewicht der Lei
tung eine Belastung durch Eisbehang, Rauhreif, Schnee oder "rind. Für
normale Fälle ist diese Zusatzlast mit dem \Vert 180 V('f in g für 1 m IJei·
tungslänge - in Richtung der Schwerkraft wirkencl- anzunehmen. Hierin
ist d der :t\eunwert des Leitungsdurclllp.essers in Millimetern. BeiTragketten
ist der Durchhang für die senkred-Ite Stellung der Ketten zu ermitteln.

c) Als größter Durchhang gilt der gl'ößere der \'Verte, die sich für _ 5(1
'ihit Zusatzlast oder für + 400 ohne Zusatzlast ergeben.

Tafel 11.

F Je
,

1 b 1 ,
1 3 4 1 11

5 6

I 1 E1a:>tischc I Dauer- Prüf-
1

:Eigen- -"Värme-, Delllnlllgs- , zugfc- festig-
Werkst.off nach DIN gewicht llebnungszflhl

zahl a ~tigkcit .kdt
kbJ~m3 Ei iür 1° CllIn/kg kg(illm2 kg/lI1ws

50

60
------ ------

70

I
18*

-

30

1
40

Kupier . '.' . 14g200 BU 18,9.10-'1 1,7.10-' 1,3 ~10' 30 1 40
---'---~----I-'------"'-----"'--~-----T----I ,--

Bronze Bz I. 48200 BJ. 2 8,9.10-'1 ],7.10-5 1.3-:10,-1 40

Bronze Bz I.r..1 ~8-20~ _~J. 2 ;;'~~-.~0-=;[~,~6-.10=~ II_~ \001 50

Bronze BzIII ' 48200 BJ. 218,65.10-'1 1,66.10-' 1,/!()5-1--;;-2

Aluminium J~8200~~'.rJ2,7.10-"1_2,3.W' J~,~I.~105I 12

I " 1 '
Aldl'ey. ,48200Bl] 12,7.1O-3j 2,3.10·' l'o;lfil:'To,1 24

'-,---1
Stahl StI [48200BJ. 317,8.10-', ],23.10-' r ],92

1
.10) 32

-;:~I StIL '48200-B~-17,8.w,I--],;-~~=-51-
1

,96
1

10'5-;'-,--70 -

Stahl ~~.- 4820~Bl. -;;-17 ,8. W
31

. J,1. w' !~~I 90 112~
Stahl St IV . 1-4820~-B-J.-;-1 7,8.10-' J,J .10-' 1--2-,0-~~-05--1]0 1150'

I. Stahlalnminimn 1_4_8_20_~ 13:~_~~1_O~~L_lIÜ.~.lO~_5_1_~J751.106~ __~~_I---_--
Stahlaldrey 148204 13,45.10-'1] ,87 .10-' 10;-8\05 -I 30 , -

" !l.b 2,5mm Dr!1htdul'dlme~s(:r 17 kg(mll1~.

"
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d) '''erden Leitungen verschiedenen Querschnittes oder W'erkstoffes an
ein e m Gestänge verlegt, so ist bei der 'Wahl des Durchhanges auf die
größere Gefahr des Zusammenschlagens der Leitungen Uüelisieht zu nehmen.

e) }~ür die Durchhangsberedlllung gelten die in Ta.fel Ir entbaltenen Festm
werte der Leitungs wer1. stofie.

Für nlcht genormte SLaLhllumiuiulllseilc, L"i dellen das Verhältnil': rles St!lhlqner.~~lllliites zum
AIUlninillllilJUer:wlmit.t von nell 'Werten des NormLlaUcs DIR 18204 llbweicht, gilt nls nfll1!'rzng~

fcsLlgkeit 11f'>; Sr.iles das a,P-fache der Dauerzllgfestigkeiten der einzeblCn 1\'erkstoffc.

§ 9.

A 11 0 l' d n u l~ g d e l' Lei tun g e 11 a 111 G e s t i1 n g e.

a) Die Spannung führenden Leitungen müssen voneinander und von
anderen l,eitungen des gleichen Sp'anllfeldes, z. B. von Erdseilen, einen
solchen A.~stand erhalten, da,ß ein Zusammenschlagen oder eine Annäherung
bis zum Uberschlag nicht zu befürchten ist. Diese Forderung gilt bei Lei.

. tungen gleichen 'Verlmtoffcs, gleichen Querschnittes und gleichen Durch
hanges als erfüllt, wenn der Abstand in l\fetern

bei J..eitungen aus Aluminium und seinen Legierungen
. (- Un

l1lmdestclls 1 f + 150'

bei Leitungen a11S anderen 'Verkstoffell

••1 t °75 v- , U n
nllnuesens " f T 150

beträ.gt. Hierbei ist I der Durchhang der J..Ieitungen hei + 40° in M:etern
und Un die Nenl1spalll1ung in Kilovolt.

Bei Spannungeuvon 3 kV aufwärts darf bei Aluminium und seinen Le
gierungen der Abstand nicht kleiner als I m, bei anderen ,"Verkstoffen nicht
kleiner als 0,8 m sein.

Bei Nennspallnul1gen unter 30 kV und Spannweiten unter. 35 111 sind in
Feldern zwischen Tl'ansformatorenstationen und dem nächsten Mast sowie
bei Mastschaltern an Kreu~ungsmastennach § 32 b), Ziffer 3, folgende l\fin- ~:'.}
destabstände der Leitungen voneinander zulässig:

bei Aluminium und seinen Legierungen

hei anderen 'Verkstoffen

0,6 111

0,5 "

Leitungen, die keine Spannung gegeneinander haben, dürfen einen gerin
geren gegenseitigen Abstand erhalten. Bei Leitungen verschiedenen Quer
schnittes oder verschiedenen "Werkstoffes oder ungleicher Durchhänge ist
unter Voraussetzung gleichsinniger Ablenkung der Leitungen bei verschie·
denen 'Vindstärken festzustellen, ob die nach dem Vorstehenden angenom
menen Abstände noch ausreichen; erforderlichenfalls sind sie so weit zu
vergrößern, daß im Falle der größten Annäherung der Leitungen ein Ab·

sta-ud von -tkö' mindestens a her ein solcher von 0,2 111 gewahrt bleibt.

JO
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